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FIXIERUNG: ZWISCHEN FREIHEIT UND SICHERHEIT

Entscheidung
Bei einem Heimvertrag werden Obhutspflichten und inhaltsgleiche 
allgemeine Verkehrssicherungspflichten zum Schutz der körperlichen 
Unversehrtheit der Bewohner begründet, die sie vor Schädigungen 
wegen Krankheit oder einer sonstigen körperlichen oder geistigen 
Einschränkung durch sie selbst und durch die Einrichtung und bauliche 
Gestaltung des Altenheims schützen sollen. Diese Pflicht ist allerdings 
beschränkt auf das Erforderliche und das für die Heimbewohner und 
das Pflegepersonal Zumutbare. Dabei ist insbesondere auch zu beach-
ten, dass beim Wohnen im Heim die Würde sowie die Interessen und 
Bedürfnisse der Bewohner vor Beeinträchtigungen zu schützen und die 
Selbstständigkeit, die Selbstbestimmung und die Selbstverantwortung 
der Bewohner zu wahen und zu fördern sind. (Vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 HeimG; in Anknüpfung an BGH, Urteil vom 28. 04. 2005, Az.: III ZR 
399/04; OLG Koblenz, Urteil vom 21. 03. 2002, Az.: 5 U 1648/01; OLG 
Düsseldorf, Beschluss vom 13. 07. 2010, Az.: 24 U 16/10)

Welchen konkreten Inhalt die Verpflichtung hat, einerseits die Men-
schenwürde und das Freiheitsrecht eines alten und kranken Menschen 
zu achten und andererseits sein Leben und seine körperliche Unver-
sehrtheit zu schützen, kann nur aufgrund einer sorgfältigen Abwägung 
sämtlicher Umstände des jeweiligen Einzelfalls entschieden werden. 
Dabei verbleibt hinsichtlich der zu treffenden Entscheidungen sowohl 
für das Pflegepersonal eines Altenheimes als auch für Betreuer, Vorsor-
gebevollmächtigte und Familienangehörige ein Beurteilungsspielraum. 
Wird eine Entscheidung im Rahmen des Vertretbaren getroffen, kann 
sie nicht im Nachhinein mit dem Stempel der Pflichtwidrigkeit versehen 
werden, wenn es zu einem Unfall kommt.

Ein Heimbetreiber ist nicht von sich aus verpflichtet, einen Antrag auf 
Genehmigung einer Fixierung zu stellen oder einen Arzt einzuschalten, 
um prüfen zu lassen, welche Fixierungsmaßnahme aus medizinischer 
Sicht indiziert ist. Er kann nach einer Benachrichtigung des Vorsorge-
bevollmächtigten zunächst abwarten, ob dieser sich nach sorgfältiger 
Abwägung aller Umstände dafür entscheidet, freiheitsentziehende 
Maßnahmen zu ergreifen und das Notwendige veranlasst. 

Befindet sich ein Heimbewohner nicht krankheitsbedingt permanent 
in einer Gefahrenlage, ist er zur Vermeidung eines Sturzes im normalen 
Tagesablauf nicht ständig zu fixieren oder ununterbrochen zu bewachen. 

Die Haftung wird allerdings verneint bei vertretbarer unterlassener Fixierung
Beschluss des OLG Koblenz vom 17. 06. 2013, Az.: 3 U 240/13

Sachverhalt
Die 88 Jahre alte Bewohnerin eines Alten-
pflegeheims, die einen großen Bewegungs-
drang aufwies und bereits in der Vergan-
genheit gestürzt war, wurde am Unfalltag 
in ihrem Rollstuhl sitzend an einen Tisch im 
Speisesaal geschoben. Im Laufe des Nach-
mittages erhob sie sich aus dem Rollstuhl, 
stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen 
zu, die zu Krankenhausbehandlungskosten 
führten, die von der Krankenkasse der Be-
wohnerin regressiert werden sollten.

Der Heimträger erwiderte daraufhin, 
dass das Problem des Bewegungsdranges 
bei bestehender Steh- und Gangunsicher-
heit und dem damit verbundenen stark er-
höhten Sturzrisiko mit dem Betreuer der 
Dame erörtert worden sei. Der Betreuer 
habe sich gegen eine Fixierung und einen 
dahingehenden Antrag beim Betreuungs-
gericht ausgesprochen. Entsprechende 
Dokumentationen über diese Gespräche 
finden sich in der Pflegedokumentation der 
Einrichtung.

Im Übrigen, so der Heimträger weiter, 
sei die Verletzte am Unfalltag unter Beob-
achtung des in der nahe gelegenen Küche 
beschäftigten Pflegepersonals gewesen. 
Eine lückenlose, permanente Überwachung 
könne nicht gefordert und auch nicht ge-
leistet werden. 

Entscheidung
Die Revision hat keinen Erfolg.

Zwar erwuchsen der beklagten Heimträgerin aus den jeweiligen 
Heimverträgen Obhutspflichten zum Schutz der körperlichen Unver-
sehrtheit der ihr anvertrauten Heimbewohner. Ebenso bestand eine 
inhaltsgleiche allgemeine Verkehrssicherungspflicht zum Schutz der 
Bewohner vor Schädigungen, die diesen wegen Krankheit oder einer 
sonstigen körperlichen oder geistigen Einschränkung durch sie selbst 
oder durch die Einrichtung und bauliche Gestaltung des Altenheims 
drohten. 

Diese Pflichten sind allerdings begrenzt auf die in Altenheimen 
üblichen Maßnahmen, die mit einem vernünftigen finanziellen und 
personellen Aufwand realisierbar sind. Maßstab müssen das Erforderli-
che und das für die Heimbewohner und das Pflegepersonal Zumutbare 
sein, wobei insbesondere auch die Würde und die Selbstständigkeit 
der Bewohner zu wahren sind. 

Allein aus dem Umstand, dass die Bewohnerin im Bereich des Pfle-
geheims der Beklagten gestürzt war und sich dabei verletzt hat, konnte 
nicht auf eine schuldhafte Pflichtverletzung des Pflegepersonals der 
Beklagten geschlossen werden. 

Nach den Besonderheiten des Einzelfalls bestand für das Pflege-
personal insbesondere kein hinreichender Anlass, die Bewohnerin im 
Bett zu fixieren oder Bettseitenteile hochzuziehen. 

Der Bundesgerichtshof zur Haftung des Heimes und Fixierungsmaßnahmen
Entscheidung des BGH vom 28. 04. 2005, Az.: III ZR 399/04

Sachverhalt
Eine Krankenkasse verklagte die Trägerin 
eines Altenpflegewohnheims wegen medi-
zinischer Behandlungskosten im Hinblick 
auf eine Oberschenkelhalsfraktur, die nach 
einem Sturz eingetreten war. 

Die hochgradig sehbehinderte, zeitweise 
desorientierte und verwirrte, sehr unsicher 
gehende und unter Betreuung stehende 
Bewohnerin war bereits dreimal gestürzt 
und hatte sich jeweils erhebliche Verlet-
zungen zugezogen. 

Sie ist der Pflegestufe III zugeordnet. 
Im Heim bewohnte sie ein Zimmer ge-

meinsam mit zwei weiteren Bewohnerin-
nen. Neben ihrem Bett befand sich eine 
Klingel; außerdem konnte sie sich durch 
Rufe bemerkbar machen. Das Pflegeperso-
nal schaute regelmäßig jede Stunde, zu den 
Mahlzeiten und zur Inkontinenzversorgung 
nach der Bewohnerin. 

Eine Mitarbeiterin fand die Bewohne-
rin in der Zeit der Mittagsruhe in ihrem 
Zimmer vor ihrem Bett liegend auf. Etwa 
eine Stunde zuvor hatte die letzte Kontrolle 
stattgefunden.

Die Krankenkasse machte geltend, dass 
die Bewohnerin in ihrem Bett hätte fixiert 
werden müssen, zumindest das Bettsei-
tenteil hätte hochgefahren, mindestens 
Hüftprotektorhosen hätten angelegt wer-
den müssen. 

Urteil
Das Urteil der Vorinstanz, in welchem die Einrichtung verurteilt wurde, 
wurde durch den BGH aufgehoben. 

Wenn eine demente Person, die noch zum Teil in der Lage ist, ihren 
natürlichen Willen zu bilden und zu bekunden, aus dem Bett heraus 
möchte, darf sie nicht daran gehindert werden. Fällt sie hin – wenn 
auch wiederholt –, reicht der verbale Hinweis der Mitarbeiter, dass sie 
sich beim Alleinaufstehen verletzen könnte. 

BGH-Urteil vom 14. 07. 2005, Az.: III ZR 391/04

Sachverhalt
Eine Bewohnerin eines Pflegeheimes war 
bereits dreimal vom Nachtdienst nach ei-
nem Sturz in ihrem Zimmer aufgefunden 
worden. Dies im Januar und Februar 2000. 
Das Angebot des Pflegepersonals, während 
der Nachtzeit das Bettseitenteil hochzuzie-
hen, lehnte die Bewohnerin ab. Im März 
2000 stürzte die Dame erneut, allerdings 
nun so schwer, dass sie trotz intensiver 
Heilbehandlungsmaßnahmen im Juni 2000 
im Krankenhaus verstarb.
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